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RS OGH 1968/2/6 8Ob33/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1968

Norm

ABGB §1072

ABGB §1077

Rechtssatz

Der Umstand, daß bereits ein Einlösungspreis samt Wertsicherungsklausel im vorhinein vereinbart wird, schließt die

Beurteilung des weiteren Vertragsinhaltes als Vorkaufsrecht nicht aus.

Entscheidungstexte

8 Ob 33/68
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